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in den Fuld. bis 796 benutzt sind, eine Fortsetzung erhalten 
haben, und wir wissen ferner nicht, wo die Kompilation’ (d. h. 
die Annalen von St. Denis) endete; dass wir die letztere nur 
bis 805 sicher verfolgen können, liegt ja vielleicht nur an der 
zufälligen ungünstigen Beschaffenheit der Ableitungen. Die 
spärlichen Bruchstücke, welche uns die Ann. Mett. zu 803. 
804 und 805 erhalten haben, lüften den Schleier gerade so 
weit, um uns erkennen zu lassen, dass uns hier ein Hauptwerk 
der Periode verloren gegangen ist, welches selbst die Ann. 
Laur. an Ausführlichkeit überragte; wohl möglich, dass auch 
Abschnitte der Ann. Laur. (etwa 797—815) einfach aus diesem 
Werke mit einigen Kürzungen ausgeschrieben sind. Die 
gleiche Vorstellung eines verlorenen Geschichtswerkes von 
höherer Bedeutung, als selbst den Ann. Laur. für die gleiche 
Strecke gebührt, erhält man, wenn man den Inhalt des Chron. 
Moissiacense von 803—818 prüft, welches hier unmöglich selb­
ständig sein kann. Da ist es wohl fast eher vorsichtig als 
kühn, wenn man in der verlorenen Quelle des Chron. Moiss. 
nicht ein neues Hauptwerk sehen mag, sondern in ihr eine 
Fortführung jener Annalen vermuthet, deren Heimath St. Denis 
zur Erklärung einer solchen Centralstellung ganz besonders 
geeignet scheint. Wenn aber solche Jahrbücher im Kloster 
Hilduins geführt wurden, — in gewissem Sinne wirkliche 
‘Hofannalen’, — so kann ich mir nicht denken, dass dieselben 
bei Hilduins Lebzeiten sollten liegen geblieben sein. Dann 
möchte vielleicht auch der letzte Theil der Ann. Laur. — 
Dünzelmann rechnet ihn von 821 bis 829 — und der erste der 
Bertiniani, welchen man bisher willkürlich bei 835 enden 
lässt, aus diesen Jahrbüchern herzuleiten, Prudentius aber für 
Hilduins Fortsetzer zu erklären sei. Das Aufhören der Laur. 
bei 829 erhielte durch die infolge von Hilduins Verbannung 
eingetretene Unterbrechung der Arbeit ebenso wohl eine Er­
klärung wie durch die Annahme, dass Einhard sie verfasst 
und in diesem Jahre sich von den Geschäften zurückgezogen 
hätte.

Doch das sind vorläufig unbeweisbare Vermuthungen. 
Für unsere Frage ist allein die Thatsache von Wichtigkeit, 
dass nach dem Ende der Ann. Laur. wie die Vitae Ludwigs 
so auch die Ann. Fuld. von den Bertiniani abhängig sind. 
Das ergiebt sich aus folgender Vergleichung:

A. Bert. 832: ‘Audiens dom­
nus imperator . . . cum 
omni exercitu in Alamanni­
am perrexit pervenitque ad 
Augustburg.’

833: ‘Qui consilio inito Wor­
matiam ante initium qua-

A. Fuld.: ‘Imperator mense 
Maio contra Hludowicum filium 
ad Augustam Vindelicam 
cum exercitu venit.’

‘Imperator initio quadra­
gesimae Wormaciam ve-
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